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1. Einleitung 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitskommission (ILO) hat am 21. Juni 2019 das 
Übereinkommen Nr. 190 über die Beseitigung von Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt an-
genommen. Ziel des Übereinkommens ist es, eine internationale rechtliche Grundlage für eine 
Arbeitswelt ohne Gewalt und Belästigung zu schaffen. Das Übereinkommen schützt Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer sowie andere Personen in der Arbeitswelt vor Gewalt und Belästi-
gung. Verantwortlich für den Schutz sind neben dem Staat, durch arbeitsrechtliche, strafrechtli-
che oder polizeiliche Maßnahmen, die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Das Übereinkommen 
wurde von Deutschland am 14. Juni 2023 mit dem Gesetz zu dem Übereinkommen Nr. 190 der 
Internationalen Arbeitsorganisation vom 21. Juni 2019 über die Beseitigung von Gewalt und Be-
lästigung in der Arbeitswelt ratifiziert und tritt am 14. Juni 2024 in Kraft. Um die Anforderungen 
des Übereinkommens zu erfüllen, sind Ergänzungen der innerstaatlichen Regelungen aufgrund 
der bereits bestehenden gesetzlichen Vorschriften, die im Folgenden kurz im Überblick darge-
stellt werden, nicht erforderlich.1 

2. Umsetzung in Deutschland 

Die Rechtsordnung in Deutschland greift den vom Übereinkommen verfolgten Ansatz in ver-
schiedenen Rechtsgebieten auf und setzt diesen mit unterschiedlichen Bestimmungen um. So 
finden sich entsprechende Vorschriften im Bereich des Verfassungsrechts und im Bereich des 
Strafrechts. Im Verfassungsrecht finden sich anzuwendende Vorschriften in Art. 1 und 2 des 
Grundgesetzes (GG)2, welche das allgemeine Persönlichkeitsrecht sowie das Recht auf körperli-
che und seelische Unversehrtheit schützen. Das Strafrecht hält gesetzliche Regelungen im Straf-
gesetzbuch (StGB)3 bereit, die unter anderem die Unversehrtheit des Körpers schützen (§§ 223 f. 
StGB), den Schutz vor körperlichen und verbalen Übergriffen (§§ 184 i, 185 f. StGB) sowie die 
freie Willensentschließung (§§ 240, 241 StGB). Im Hinblick auf die Belästigung am Arbeitsplatz 
bietet das Arbeitsrecht darüber hinaus maßgebliche Schutzvorschriften. Jeder Verstoß gegen eine 
solche Norm kann eine Verletzung arbeitsrechtlicher Pflichten darstellen oder ein Dienstverge-
hen nach beamtenrechtlichen Bestimmungen begründen. 

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)4 stellt im Rahmen des Arbeitsrechts die zentrale 
Schutzvorschrift neben anderen arbeitsrechtlichen Vorschriften dar. Daneben sind auch Regelun-
gen des Unfallversicherungsrechts nach den Vorgaben des Siebten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB 
VII)5 sowie des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG)6 von großer Bedeutung. 

 

1 Siehe auch Bundestagsdrucksache 20/5652, S. 17, abrufbar unter: https://dserver.bundes-
tag.de/btd/20/056/2005652.pdf. 

2 Abrufbar in englischer Sprache unter: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/index.html. 

3 Abrufbar in englischer Sprache unter: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/index.html.  

4 Abrufbar in englischer Sprache unter: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_agg/index.html. 

5 Abrufbar nur in deutscher Sprache unter: https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_7/.  

6 Abrufbar in englischer Sprache unter: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_arbschg/index.html.  

https://dserver.bundestag.de/btd/20/056/2005652.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/056/2005652.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_agg/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_7/
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_arbschg/index.html
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2.1. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

Mit dem AGG wurden die Richtlinien RL 2000/43/EG, RL 2000/78/EG, RL 2002/73/EG und  
RL 2004/113/EG im deutschen Recht umgesetzt. Das AGG soll Benachteiligungen – wozu auch 
Belästigungen und sexuelle Belästigungen zählen – aus Gründen der Rasse oder wegen der ethni-
schen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Al-
ters oder der sexuellen Identität verhindern und beseitigen (§ 1 AGG). Zur Verwirklichung dieses 
Ziels erhalten die durch das Gesetz geschützten Personen Rechtsansprüche gegen Arbeitgeber 
(Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber), wenn diese ihnen gegenüber gegen die gesetzlichen Diskri-
minierungsverbote verstoßen. In seinem arbeitsrechtlichen Teil gilt das Gesetz für Arbeitnehmer 
und Auszubildende, aber auch für Stellenbewerber. Sachlich bezieht sich das Gesetz nach  
§ 2 Abs. 1 AGG unter anderem auf die Bedingungen für den Zugang zu Erwerbstätigkeit sowie für 
den beruflichen Aufstieg, einschließlich Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen, die Be-
schäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich Arbeitsentgelt und Entlassungsbedingun-
gen, den Zugang zu Berufsberatung, Berufsbildung, Berufsausbildung, beruflicher Weiterbildung 
sowie Umschulung und praktischer Berufserfahrung und die Mitgliedschaft und Mitwirkung in 
Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen und Vereinigungen, deren Mitglieder einer be-
stimmten Berufsgruppe angehören.  

Das Gesetz enthält Rechte und Pflichten für Arbeitgeber gleichermaßen wie für Beschäftigte. Bei 
bestehenden Arbeitsverhältnissen haben Beschäftigte Anspruch auf Schutz vor Benachteiligun-
gen. Sie können Schadensersatz oder Entschädigung verlangen und sich bei den Arbeitgebern 
über Benachteiligungen beschweren. Dafür muss in allen Betrieben eine entsprechende Be-
schwerdestelle eingerichtet werden, über deren Existenz alle Beschäftigten informiert werden 
müssen. Arbeitgeber müssen dafür sorgen, dass Diskriminierungen unterbleiben. Darüber hinaus 
sind sie verpflichtet, gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorzugehen, die andere Kolleginnen 
und Kollegen diskriminieren. Die möglichen Maßnahmen reichen dabei von einer Versetzung 
über eine Abmahnung bis hin zur Kündigung. 

Der Begriff der Belästigung ist in § 3 Abs. 3 AGG definiert. Mit Verweis auf die in § 1 AGG ge-
nannten Gründe stellt eine Belästigung eine Form der Benachteiligung dar. Eine Belästigung wird 
angenommen, wenn unerwünschte Verhaltensweisen bezwecken oder bewirken, dass die Würde 
der betroffenen Person verletzt und ein von Einschüchterung, Anfeindung, Erniedrigung, Ent-
würdigung oder Beleidigung gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird.  

Der Begriff der sexuellen Belästigung wird in § 3 Abs. 4 AGG definiert und stellt eine besondere 
Form der Belästigung dar. Sie kennzeichnet sich insbesondere durch unerwünschtes, sexuell be-
stimmtes Verhalten, wozu auch unerwünschte sexuelle Handlungen und Aufforderungen gehö-
ren sowie sexuell bestimmte körperliche Berührungen, Bemerkungen sexuellen Inhalts und uner-
wünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen von pornographischen Darstellungen. Diese Verhal-
tensweisen erfüllen den Tatbestand der sexuellen Belästigung, wenn sie bezwecken oder bewir-
ken, dass die Würde der betreffenden Person verletzt wird, insbesondere, wenn ein von Ein-
schüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekenn-
zeichnetes Umfeld geschaffen wird.  
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2.1.1. Pflichten des Arbeitgebers 

Den Arbeitgeber trifft die gesetzliche Pflicht, im Rahmen eines vertraglichen Arbeitsverhältnisses 
seinen Arbeitnehmern Fürsorge entgegen zu bringen, die auch in der Wahrung der Persönlich-
keitsrechte besteht. Die entsprechenden Normen finden sich in §§ 617 f. Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB)7. Über das Bürgerliche Gesetzbuch hinaus ergibt sich die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers 
im Hinblick auf die Benachteiligung oder die Belästigung in jeglicher Form aus § 12 AGG. Dem-
nach trägt der Arbeitgeber die Verantwortung, die in § 1 AGG genannten Ziele innerhalb der ver-
traglichen Arbeitsverhältnisse durch präventive Maßnahmen umzusetzen. Der Arbeitgeber ist 
darüber hinaus gemäß § 12 Abs. 5 AGG verpflichtet, die Beschäftigten über die Inhalte des AGG, 
die einzurichtenden Beschwerdestellen sowie deren Verfahrensweise und auch die Möglichkeit 
der Klageerhebung nach § 61b Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG)8 zu informieren. 

2.1.2. Rechte der Beschäftigten  

Die Rechte eines betroffenen Beschäftigten sind in §§ 13 f. AGG gesetzlich festgelegt. Demnach 
ist jeder Beschäftigte, der sich aus in § 1 AGG genannten Gründen benachteiligt oder belästigt 
fühlt, berechtigt, Beschwerde bei den zuständigen Stellen einzulegen. Ergreift der Arbeitgeber 
keine oder nur ungeeignete Maßnahmen zur Unterbindung einer Belästigung, ist der betroffene 
Beschäftigte gemäß § 14 AGG berechtigt, seine Arbeitsleistung unter Fortzahlung des Arbeitsent-
gelts vorübergehend einzustellen. Zudem bleibt es dem Beschäftigten unbenommen, einen ange-
messenen Schadensersatz beziehungsweise Entschädigung nach § 15 AGG vom Arbeitgeber zu 
verlangen.  

2.1.3. Antidiskriminierungsstelle des Bundes 

Nach Inkrafttreten des AGG hat auch die unabhängig arbeitende bundesweite Antidiskriminie-
rungsstelle (ADS) ihre Arbeit aufgenommen (vgl. § 25 AGG). Die Aufgaben der ADS sind in  
§ 27 AGG definiert. Neben der Beratung und Unterstützung von Menschen, die Diskriminie-
rungserfahrungen gemacht haben, betreibt die ADS Öffentlichkeitsarbeit zur Verhinderung und 
Beseitigung von Diskriminierungen. Die ADS berät auch Arbeitgeber und Betriebsräte zu Fragen 
der Verhinderung und Vermeidung von Diskriminierungen in ihren Betrieben. Neben der Bera-
tung bei Diskriminierung zählen auch die Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen so-
wie die Vorlage von Berichten an den Deutschen Bundestag zu den Aufgaben der Antidiskrimi-
nierungsstelle. 

2.2. Weitere arbeitsschutzrechtliche Regelungen  

Gesetzliche Grundlagen des Arbeitsschutzes bilden in erster Linie das Arbeitsschutzgesetz  
(ArbSchG) und das Siebte Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII). 

Nach dem Arbeitsschutzgesetz ist die Arbeit so zu gestalten, dass eine Gefährdung für das Leben 
sowie die physische und psychische Gesundheit vermieden beziehungsweise möglichst gering 

 

7 Abrufbar in englischer Sprache unter: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/index.html. 

8 Abrufbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/arbgg/.  

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/arbgg/
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gehalten wird. Bei der nach dem Arbeitsschutzgesetz vorzunehmenden Gefährdungsbeurteilung 
sind physische und psychische Belange bei der Arbeit zu berücksichtigen. Getroffene Maßnah-
men sind auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und die Beschäftigten sind über Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz bei der Arbeit angemessen zu unterweisen (§§ 3, 4, 5 und 12 ArbSchG). Die 
Überwachung des Arbeitsschutzes ist inn§ 21 ArbSchG geregelt. Danach ist die Überwachung 
grundsätzlich staatliche Aufgabe. Alle Arbeitsschutzgesetze und -verordnungen des Bundes wer-
den von den Bundesländern ausgeführt. Sie überwachen die Einhaltung der Bestimmungen 
durch ihre Gewerbeaufsicht und können gemäß § 22 ArbSchG auch bestimmte Maßnahmen an-
ordnen. Bei Verstößen gegen entsprechende Vorschriften können Bußgelder nach § 25 ArbSchG 
verhängt werden.  

Als Bundesoberbehörde ist zudem die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin beim 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales angesiedelt. 

Aufgabe der gesetzlichen Unfallversicherung ist es nach den Vorschriften des SGB VII, mit allen 
geeigneten Mitteln Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sowie arbeitsbedingte Gesundheitsge-
fahren zu verhüten (Prävention, §§ 14 bis 21 SGB VII) und bei Arbeitsunfällen oder Berufskrank-
heiten die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit wiederherzustellen (Rehabilitation) und die 
Versicherten oder ihre Hinterbliebenen durch Geldleistungen zu entschädigen (§ 1 SGB VII). 
Sinn und Zweck ist es, die Versicherten einerseits gegen die aus der Verrichtung der Tätigkeit 
resultierenden Gefahren, andererseits aber auch gegen solche Gefahren abzusichern, denen die 
Versicherten aufgrund der versicherten Tätigkeit ausgesetzt sind, so auch auf Wegen zur und von 
der Arbeit. Ein gesundheitlicher Schaden, der durch eine Gewalttat oder eine Belästigung am Ar-
beitsplatz verursacht wurde, kann grundsätzlich auch einen Versicherungsfall im Sinne der ge-
setzlichen Unfallversicherung darstellen. 

Die Unfallversicherungsträger erlassen gemäß §§ 14 ff. SGB VII Unfallverhütungsvorschriften, de-
ren Einhaltung von den Aufsichtsdiensten der Unfallversicherungsträger überprüft wird. Unter-
halb dieser Vorschriftenebene haben die Fachbereiche und Sachgebiete der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung (DGUV) zudem ein umfassendes Regelwerk (Regeln, Informationen und 
Grundsätze) zur Unterstützung der Arbeitgeber und Versicherten bei der Wahrnehmung ihrer 
Pflichten im Bereich Sicherheit und Gesundheit – auch zur Gewalt- und Mobbingprävention – 
erarbeitet.  

Für Opfer von Gewalt in der Arbeitswelt können zudem auch Ansprüche auf staatliche Entschä-
digung nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)9 bestehen. Diese Leistungen umfassen ein-
kommensabhängige und einkommensunabhängige Entschädigungszahlungen, fürsorgerische 
Leistungen sowie Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung. 

*** 

 

9 Abrufbar in englischer Sprache unter: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_oeg/index.html.  

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=ArbSchG&p=21
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_oeg/index.html
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